
Mitgliederversammlung 
des Weinbauverbandes Sachsen e.V.

am 27.03.2025
Schloss Wackerbarth



1. Eröffnung und Begrüßung



2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
von Einladung & Beschlussfähigkeit



3. Beschluss der Tagesordnung und 
Wahl des Versammlungsleiters



1. Eröffnung und Begrüßung

2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit von Einladung & Beschlussfähigkeit

3. Beschluss der Tagesordnung und Wahl des Versammlungsleiters

4. Bericht des Vorstandsvorsitzenden zur aktuellen Verbandsarbeit und der Arbeit der 

Schutzgemeinschaft

5. Beschluss zur geplanten Satzungsänderung zu Punkt 1: Sitz des Vereines, im Zuge 

mit einer nächsten Satzungsänderung

6. Diskussion und Beschluss für eine zukünftige Satzungsänderung zu Punkt 3: 

Mitgliedschaft/ Fördermitgliedschaft im Zuge der Agrargeoschutzreform, mit dem 

Ziel der Erfüllung der Voraussetzungen für eine anerkannte Erzeugervereinigung

7. Vorstellung und Diskussion einer Kooperation mit den Brandenburger Winzern

8. Bericht des Schatzmeisters, Jahresabschluss 2022 und die Entlastung des Vorstandes

9. Beschluss / Abfrage ob in 2025 eine Landesweinprämierung durchgeführt werden soll

10. Sonstiges

Tagesordnung



4. Bericht des Vorstandsvorsitzenden zur 
aktuellen Verbandsarbeit und der Arbeit 

der Schutzgemeinschaft



Veranstaltungen 2025



20.01.2025 Grüne Woche Berlin Länderabend Sachsen

Veranstaltungen 2025



17.03. – 19.03.2025   Messe ProWein Düsseldorf

Veranstaltungen 2025



Termine Veranstaltungen 2025

27.03.2025 1. Mitgliederversammlung 2025

10.04.2025 Pillnitzer Weinbautag

13./14.04.2025 Große Sachsen Weinprobe

• Die „Große Sachsen Weinprobe“ wurde vom Arbeitskreis  
Veranstaltungen im Rahmen der ehrenamtlichen Gebietsweinwerbung 
organsiert. 
Herzlichen Dank an: Amrei Niessen-Fourré, Steffen Loose und Petra 
Gürtler!



Termine Veranstaltungen 2025

03.08.2025 Verabschiedung der Weinhoheiten 2024/25

• Organisiert von den Weingästeführern, federführend durch 
Herrn Puhlmann, Frau Zach, Herrn Teubert. 
Herzlichen Dank an die Weingästeführer!

12.08.2025 Wahl der Weinhoheiten

• Die Bewerbungsphase ist eröffnet! Wir bitten um 
Unterstützung bei der Kandidatinnen Suche!
Werbemittel gibt es wieder bei Frau Gürtler.

13.11.2025 2. Mitgliederversammlung 2025



Weinbaupoltische Arbeit



Spätfrostbeihilfen

• Die Auszahlungen sollen in den Monaten März und April 2024 erfolgen.
• ca. 271 ha Wein- und ca. 2.933 ha Obstflächen wurden als geschädigt 

gemeldet
• Die Höhe der Entschädigungsquote für die 

EU-Mittel beträgt 36,77091 %
• ursprünglich erwartet worden sind nur 18% Entschädigungsquote
• Damit entfallen aus der EU-Agrarreserve auf Sachsen entsprechend 

der gemeldeten Schadenssumme in Höhe von 32.518.323,00 Euro 
insgesamt 11.957.283,28 Euro Beihilfe

• D.h. aber auch das es tlw. eine Rückforderung von Beihilfezahlungen 
aus Landesmitteln geben wird.

• Da von der in den Mustertgutachten ermittelten Schadenshöhen nur
40% oder 80% beihilferechtlich zur Auszahlung kommen

Landesebene



Spätfrostbeihilfen

• Somit werden erst mal alle Anträge mit den 11,9 Mio € aus EU-Mitteln 
bedient und der Restbetrag bis zu den 40% oder 80% Schadenshöhe 
dann mit Landesmitteln aufgefüllt

• Somit ist tlw. vorab schon zu viel Beihilfe aus Landesmitteln bewilligt/ 
ausgezahlt worden

• Bislang sind bereits (Abschlags)Zahlungen in Höhe von 10,6 Mio. € aus 
Landesmitteln erfolgt

• Insgesamt kommen ca. 15 Mio € Beihilfe aus Landesmitteln und 11,9 
Mio € aus EU-Mitteln. 

• D.h. in Summe ca. 26.9 Mio € Beihilfe
• ursprünglich waren 22 Mio € aus Landesmitteln im Gespräch

Landesebene



Spätfrostbeihilfen

Kritik des WBV SN: 
• durch die Schadensgutachten sind die Schadenshöhen für den 

Weinbau generell sehr gering angesetzt worden
• pauschales Ansetzen von Minderkosten
• Abzug der Versicherungsleistungen
• Nicht versicherte Betriebe bekommen annähernde die gleiche Beihilfe, 

wie versicherte Betriebe

Landesebene



• Institutionelle Förderung

• laut Eckpunktepapier zum Regierungsentwurf des SMULs, soll die 
institutionelle Förderung für Vereine und Verbände im 
landwirtschaftlichen Bereich wieder möglich werden

• geplante Streichung des § 8 Abs. 2a – Qualitätswein in der 
SächsWeinRDVO

• D.h. die AP-Analysen können bald wieder in freien Laboren 
gemacht werden

• FRL Startprämie Weinbau
• Diese FRL wird eingestellt

Landesebene



• Stand der Trockenmauerförderung (FRL Natürliches Erbe 2023)

• bewilligte Anträge werden noch bedient. Neue Anträge können nicht 
mehr gestellt werden. Da für das komplette Förderbudget schon 
Förderanträge vorliegen.

• Neue Fördermöglichkeiten finden, als eine Aufgabe der Steillagen- 
Allianz: Steillagenförderung, Kulturlandschaftsförderung o.Ä.

Landesebene



• Besetzung der Stelle des Steillagenkoordinator

• Arbeitsbeginn voraussichtlich ab dem 15.06.2025
• Kommunikation/ Bündelung der Interessen von: Bewirtschafter, 

Behörden (Denkmalschutzbehörde; Naturschutzbehörde, 
Kreisentwicklungsamt) Kommunen; LfULG, SMUL etc….

• Erhalt der Wein-Kulturlandschaft und Lösungsansätze für Zukunft- 
fähig machen

• Verbesserung der Bewirtschaftungsbedingungen in der Steillage, 
z.B. durch Flurneuordnung

• Lösungen/ Unterstützung der Kooperation kleiner und großer 
Winzer, z.B. beim Pflanzenschutz (mit Drohnen) in der Steillage

• Steillagenförderung = Finanzielle Würdigung / Abfederung des 
erheblichen Mehraufwandes bei der Steillagenbewirtschaftung

• Verzahnung Weinbau + Tourismus + Regional Marketing usw.

Landesebene



• Anti-Alkohol-Politik der EU
• VITÆVINO-Kampagne und Wine in Moderation

• Ergebnisse der High-Level Group on Wine Policy (Hochrangige
Expertengruppe) der EU-Kommission
Diskussion der Themen:

• Marktstabilisationsmaßnahmen, 
• Anbaustopp, Neu- oder Wiederbepflanzung, 
• Rotatiosbrache – Biodiversitätsmaßnahmen, 
• Zukunft der Steillagen 
• Absatzförderung und Oenotourismus

• Kaliumphosphonat für den Bio-Weinbau

EU-/ Bundesebene



• Agrargeoschutzverordnung
• übergangsweise Anerkennung als anerkannte Erzeugervereinigung
• noch keine Umsetzung Harmonisierung im Bundes- /Landesrecht 
• => daher Umsetzung noch unklar
• => wird aber Änderungen nach sich ziehen

Frage dabei sind:
• Def. des Erzeugerbegriffes, Traubenerzeuger???
• Repräsentativität, weiter nach Fläche oder Köpfen
• Kann der WBV SN in seiner Struktur/ Satzung überhaupt noch 

diese Funktion übernehmen?
• Wer kann dann noch Mitglied sein/werden?
• oder doch Aufbau von parallelen zusätzlichen Strukturen nötig? 
• Daher TOP 6

EU-/ Bundesebene



• Sitzung der Arbeitsgruppe „Schutzgemeinschaften“ am 03.02.2025 in 
Koblenz

• Teilnehmer: Vorsitzenden u. Geschäftsführer der Schutzgemeinschaften, 
zuständigen Landesministerien der weinbautreibenden Bundesländer, das 
BMEL

• Inhalt/Ziele: 
• alle Entscheidungsträger an einen Tisch = Austauschs auf Augenhöhe
• Diskussion über die praktische zukünftige Umsetzung des 

Agrargeoschutzes in der Weinbranche, Verfahrensabläufe 
vereinfachen etc.

• DWV-Mitgliederversammlung am 27.05.2025 in Geisenheim
Mitwirkung an der Podiumsdiskussion

• Teilnehmer: Deutschland: Pfalz und Sachsen, Österreich: Burgenland, 
Italien: Südtirol und das BMEL 

• Inhalt: Wandel der Arbeit der Schutzgemeinschaften, Finanzierung, / 
Struktur / Weiterentwicklung in Kontext der Änderungen im 
Agrargeoschutz

Termine/ Veranstaltungen



Geographical Indications Conference am 25. + 26.06.2025 in Brüssel in 
Rahmen des GI SMART Projektes (Geographical Indications contribution to smart 

territorial development and sustainability)

Veranstalter: EFOW (European Federation of Origin Wines) , AREPO (Association of 

European Regions for Products of Origin) und oriGIn (Organization for an european 

Geographical Indications Network)

Inhalt/Ziele:
• Austauschplattform auf EU-Ebene für Erzeuger von Erzeugnissen mit 

geografischen Angaben 
• Harmonisierung des EU-Aktionsplan für geografische Angaben mit den 

tatsächlichen Herausforderungen und Bedürfnissen der Erzeuger
• Rolle der geografischen Angaben als erfolgreiches Instrument für eine 

nachhaltige ländliche Entwicklung und als attraktives und wettbewerbsfähiges 
Modell

• auch hier die Themen: Struktur, Finanzierung und nachhaltige 
Weiterentwicklung der verwaltenden Institutionen (Schutzgemeinschaften)

Termine/ Veranstaltungen



Arbeit der Schutzgemeinschaft



• Überführung der Produktspezifikation und Änderungsantrag der g.g.A. 
und g.U. Sachsen, des „Status Quo“ fast abgeschlossen

• übergangsweise Anerkennung als anerkannte Erzeugervereinigung 
erhalten

• Gebietsabgrenzung der g.U. Sachsen, jetzt noch mit 
Produktionsstandorten, Prüfung der gemeldeten Erweiterungsflächen in 
April/Mai 2025, Meldeverfahren für Produktionsstandort läuft

• Formalisierung der Arbeit der Schutzgemeinschaft: 
• z.B. Anträge zur Aufnahme von Rebsorten, Gebietserweiterung/ 

Rebrechte, Geschäftsordnung

• Profilierung der Herkunft Sachsen, Def. der Qualitätsstufen



Erster Arbeitsstand zur Profilierung der Rebsorten für die Einzellage:

1. Weißburgunder
2. Grauburgunder
3. Spätburgunder
4. Blaufränkisch
5. Müller-Thurgau
6. Riesling
7. Traminer
8. Souvignier gris
9. Scheurebe
10. Chardonnay
11. Morio-Muskat
12. Grüner Veltliner
13. Gold Gelb Muskateller
14. Sauvignon blanc
15. Frühburgunder



Erster Arbeitsstand zur Profilierung der Rebsorten für die Einzellage:

Zusätzliche Gedanken zur Rebsorten Festlegung:

• Vorschlag: ausgewählte Rebsorten für die Einzellage, sollten nicht nur 
von einem Betrieb angebaut werden, sondern mindestens 3 Betriebe 
sollten die Sorten stehen haben bzw. diese Sorten müssen mindestens 
schon auf 1 ha angebaut werden, damit wird auch eine Marktrelevanz 
nachgewiesen

• Vorschlag: Sorten, die Potenzial haben, sollten sich erst bewehren und 
dann für die Einzellage zu gelassen werden, ähnlich dem schon 
diskutierten Verfahren zur Einstufung einer Ersten oder Großen 
Gewächs Lage



Erster Arbeitsstand zur Profilierung der Rebsorten für die Einzellage:

weitere Festlegung von Qualitätsparameter für die Einzellage als 
Arbeitsstand:

• Höchstertrag: max. 50 hl/ha
• Einzellagen Weine sind ausschließlich Jahrgangsweine
• Handlese ???
• max. 15%iger Verschnitt mit Rebsorten außerhalb der festgelegten Liste 

möglich
• Cuvées aus den Rebsorten der Liste sind erlaubt, es müssen keine 

Rebsortenreinen Weine sein, bzw. mit Rebsortenangabe in den Verkehr 
gebracht werden



5. Beschluss zur geplanten 
Satzungsänderung zu Punkt 1: Sitz des 

Vereines, im Zuge mit einer nächsten 

Satzungsänderung



1. Name, Sitz, Geschäftsjahr

Der Verband führt den Namen „Weinbauverband Sachsen 
e.V.“. Er ist im Vereinsregister eingetragen. Der
Sitz des Vereins ist in Meißen. Geschäftsjahr ist das 
Kalenderjahr.





6. Diskussion und Beschluss für eine 
zukünftige Satzungsänderung zu Punkt 
3: Mitgliedschaft/ Fördermitgliedschaft 

im Zuge der Agrargeoschutzreform, mit dem 

Ziel der Erfüllung der Voraussetzungen für 

eine anerkannte Erzeugervereinigung



3. Ordentliche Mitgliedschaft

3.1. Ordentliches Mitglied des Verbandes können sein:

- jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat
- juristische Personen
- Personengesellschaften über mindestens einen ihrer Gesellschafter

deren Mitgliedschaft aufgrund ihrer Kenntnisse, Erfahrungen, Einflüsse 
oder sonstigen Bedeutung, die diese Personen oder Vereinigungen auf 
dem Gebiet des Weinbaus besitzen, eine Förderung der Verbandszwecke 
erwarten lässt.

Wer sich mit dem Sächsischen Weinbau besonders verbunden fühlt und 
ihn fördern will, kann eine Fördermitgliedschaft erwerben.



3.2. Voraussetzung für den Erwerb der Mitgliedschaft ist ein schriftlicher 
Aufnahmeantrag, der an den Vorstand gerichtet werden muss.

3.3. Der Vorstand entscheidet mit 2/3 Stimmenmehrheit der anwesenden 
Vorstandsmitglieder in seiner nächsten, dem Eingang des Antrages 
folgenden Vorstandssitzung über den Aufnahmeantrag. Bei Ablehnung des 
Antrags sind auf Wunsch dem Antragsteller die Gründe mitzuteilen. 

Gegen eine ablehnende Entscheidung kann innerhalb eines Monats nach 
Zugang schriftlich beim Verein Beschwerde eingelegt werden, über die von 
der nächsten ordentlichen Mitgliederversammlung entschieden wird. Die 
Beschwerdeentscheidung wird schriftlich zugestellt. Ein Anspruch auf 
Mitgliedschaft besteht nicht.



Ziel: Beschluss eines Arbeitsauftrages an den Vorstand für einen Vorschlag 
für eine zukünftige Satzungsänderung:

• Durch Agrargeoschutzreform wird hier eine Klarstellung/ Satzungsänderung 
nötig werden. Damit die Funktion einer „anerkannten Erzeugervereinigung“ 
auch zukünftig erfüllt werden kann 

• D.h. zukünftig wahrscheinlich nur noch „Erzeuger“ als ordentliche Mitglieder im 
Verband möglich

• D.h. deutliche Klarstellung: Wer/Was sind Fördermitglied und Einzelmitglieder 
(den Begriff Einzelmitglieder gibt es nur in der Beitragsordnung!)

• welche Rechte und Pflichten können Fördermitglieder und Einzelmitglieder 
haben 
->  bspw.. Reglung der Stimmenrechte in der Beitragsordnung

• Damit verbunden die grundlegende Frage: Für was/ wen soll der Verband 
stehen?

Vorschlag:
• Überarbeitung der Satzung zu Punkt 3 bis zur nächsten MV bzw. der Umsetzung 

der Agrargeoschutzreform
• Bis dahin erstmal Aussetzen von Mitgliederaufnahmen von „eindeutigen Nicht-

Erzeugern“



7. Vorstellung und Diskussion einer 
Kooperation mit den Brandenburger 

Winzern



Vorschlag:

• Der WBV SN geht eine offizielle Kooperation mit den Brandenburger 
Winzer eine

• Genaue Inhalte der Kooperation werden noch definiert bspw..: 
Weinmessen, gemeinsame Messeteilnahmen, Austausch + Beratung 
bei Herkunftsangaben/ -verwaltung, weinbaupolitische Abstimmungen + 
gemeinsame Stellungnahmen…

Beschluss dazu:



8. Bericht des Schatzmeisters, 
Jahresabschluss 2022 und die 

Entlastung des Vorstandes



8. Bericht zum Jahresabschluss 
2022













8. Entlastung des Vorstandes

Beschlussvorschlag: 

„Die Mitgliederversammlung beschließt 
die Entlastung des Vorstandes für das 

Rechnungsjahr 2022.“



9. Beschluss / Abfrage ob in 2025 eine 
Landesweinprämierung durchgeführt 

werden soll



Wie zur MV am 16.04.2024 beschlossen:

• jährliche Abfrage/ Beschluss ob eine Landesweinprämierung 
durchgeführt werden soll

• Bzw. Festlegung und ab wie viel Weinen / Anstellungen diese 
durchgeführt werden soll

Beschluss dazu:



10. Sonstiges



Vielen Dank!
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